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§ 6 K-AG Vorprufung

K-AG - Karntner Aufzugsgesetz - K-AG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2024

(1) Vor dem Einbau einer Uberwachungsbediirftigen Hebeanlage in ein Gebaude oder eine bauliche Anlage oder
vor der Vornahme wesentlicher Anderungen im Rahmen eines Umbaus oder einer Modernisierung einer
Uberwachungsbedirftigen Hebeanlage hat der Betreiber eine Vorprifung durch einen Aufzugsprifer durchfihren zu
lassen. Die einschlagigen Unterlagen fur die Vorprufung sind vom zukiUnftigen Betreiber dem Aufzugsprufer
vorzulegen. Der Aufzugsprufer hat an Hand der Unterlagen zu prifen, ob den Erfordernissen gemaf 8 5 entsprochen
wird. Der Aufzugsprifer hat die ordnungsgemdRe Einbindung der Uberwachungsbedirftigen Hebeanlage in die
bauliche Anlage hinsichtlich Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaftigkeit sowie Brand- und Schallschutz zu bestatigen. Der
Aufzugsprufer hat eine Verbesserung der Sicherheit, insbesondere durch den Einbau von Sicherheitsbauteilen,
vorzuschlagen, wenn dies im Hinblick auf die Erfordernisse gemaR § 5 erforderlich ist.

(2) Uberwachungsbediirftige Hebeanlagen und Sicherheitsbauteile, die nach den einschligigen
unionsrechtlichen Vorschriften mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind und fir die eine EG-Konformitatserklarung
vorliegt, erfllen die Erfordernisse gemaR § 5.

(3) Ergibt die Vorprifung, dass die Bestimmungen dieses Gesetzes eingehalten werden, ist vom Aufzugsprufer
ein Prifzeugnis Uber die Vorprifung auszustellen.

(4) Der Aufzugsprufer hat sich innerhalb angemessener Frist von der Durchfihrung der vorgeschlagenen
Verbesserungen gemal Abs. 1 zu Uberzeugen. Wurden diese Verbesserungen nicht durchgefihrt, hat der
Aufzugsprufer die Behdrde davon unverziglich schriftlich zu verstandigen. Die Behdérde hat Verbesserungen gemaR
Abs. 1 vorzuschreiben, wenn dies im Hinblick auf die Erfordernisse gemal3 8 5 erforderlich ist.

(5) Als wesentliche Anderung einer (iberwachungsbediirftigen Hebeanlage gemaR Abs. 1 gelten Anderungen,
die auf die Beschaffenheit, die eine Uberwachungsbedurftige Hebeanlage nach den Erfordernissen gemaR 8§ 5
aufzuweisen hat, von Einfluss sein kénnen. Als wesentliche Anderungen gelten insbesondere:

a) die Erhéhung der Anzahl oder die Anderung der Lage der Halte- oder Ladestellen, Hohendnderungen bis 0,25 m
bleiben unberticksichtigt;

b) die Anderung der Férderhdhe um mehr als 0,25 m;
¢) die Erhéhung der Nennlast oder der Masse des Fahrkorbes um mehr als 10 %;
d) die Anderung der Betriebsgeschwindigkeit (Nenngeschwindigkeit) um mehr als 10 %;

e) die Anderung der Art der Schachttiiren, wenn durch die Anderung der Schachttiren begehbare Flichen im
Haltestellenbereich beeintrachtigt werden oder die Brandschutzausfuhrung geandert wird;
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(6)

a)

b)

d)

7)

die Anderung der Abmessungen der Schachttiiren um mehr als + 50 mm;

die Anderung der Art der Beniitzung;

die Anderung der Antriebsart;

die Anderung der Lage der Gegengewichtsfahrbahn;

die Anderung der Lage oder der Entfall des Triebwerksraumes oder des Rollenraumes;

die Anderung des Zuganges oder der MalRe des Triebwerksraumes oder des Rollenraumes, sofern die Stand- oder
Brandsicherheit der baulichen Anlage gefahrdet wird;

die Anderung der Schachtkopfhéhe oder der Schachtgrubentiefe, sofern der obere oder der untere Schutzraum
im Schacht verringert wird;

die Einschréankung der Zuganglichkeit zu Ladestellen;

die Erhohung der Beanspruchungen von Schacht und Gebaudeteilen durch die Einwirkungen (Krafte) infolge des
Betriebes einer Uberwachungsbedirftigen Hebeanlage um mehr als 10 % bezogen auf die Angaben bei der
Errichtung.

Folgende Anderungen von Fahrtreppen und Fahrsteigen sind wesentlich:
die Anderung der Geschwindigkeit;
die Anderung des Traggerustes;
die Anderung der Balustrade;

die Anderung des Einbauortes innerhalb eines
Gebaudes.

Sofern die Vorprufung nicht positiv abgeschlossen werden kann, hat der Aufzugsprifer unverziglich die

Behorde zu verstandigen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///

	§ 6 K-AG Vorprüfung
	K-AG - Kärntner Aufzugsgesetz - K-AG


